
Sperrung

Umleitung U 61 

Bestand

neu aufzustellen

Detail 1

U63a

FS 10

St 2544 AS Germering Süd
Unfallkommission 

 13.02.2023 

Umleitung BA 1

Odinzow
techn. Oberinspektorin

Sämtliche Beschilderung ist durch den Auftragnehmer 
gem. RSA und ZTV-SA (Größe 2, Größe 3, Typ 2) aufzustellen, 
vorzuhalten und zu kontrollieren. Widersprüchliche Beschilderung 
ist durch den Auftragnehmer in Abstimmung mit der Straßenmeisterei 
fachgerecht abzudecken. Die Beschilderung ist vor Baubeginn von
der Straßenmeisterei in Anwesenheit des Auftragnehmers
abzunehmen und freizuhalten. Die Infotafeln sind 2 Wochen vor 
Beginn der Baumaßnahme vom Auftragnehmer aufzustellen.
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